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det, um wie viel höher das Einkommen einer Familie sein 

müsste, um den gleichen Lebensstandard halten zu können 

wie vor dem Hinzukommen der Kinder. 

Da dies nicht der unterhaltsrechtlichen Lebensreali

tät entspricht, weil (in aller Regel) das Familieneinkom

men ab der Geburt eines Kind.s nicht (um diesen Faktor) 

steigt, ist die Studie nicht uneingeschränkt auf das Un

terhaltsrecht übertragbar. 

Auf der anderen Seite z igt sie aber auch auf, dass 

die bisher durchgeführte reine Valorisierung der sei

nerzeitigen Beträge aus 1964 den tatsächlichen Gegeben

heiten ebenfalls nicht mehr _ntspricht, weil sich seither 

- beispielhaft angeführt - dJe Höhe der Transferleistun

gen aber vor allem auch das Konsumverhalten stark verän

dert haben. 

Im Hinblick auf das bisher gezeigte Interesse an den 

kegelbedarisätzen und die d�rch die Kinderkostenanalyse 

2021 aktualisierte Datenlage unter Berücksichtigung der 

oben stehanden Erwägungen erlaube ich mir, im Namen des 

Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofs, Univ.-Prof. 

Dr. Matthias Neumayr, des Prä�identen des Landesgerichtes 

Krems an der Donau, Dr. Richard Simsalik, des Vizepräsi

denten des Landesgerichtes Eisenstadt, Mag. Bernhard Ko

lonovits, des Vorsitzenden Dr. Thomas Bauer, Richter des 

Landesgerichtes Linz, des Vorsitzenden Dr. Roland Bren

ner, Richter des Landesgerichtes St. Pölten, der Richte

rin des Landesgerichtes Salzburg, Dr. Dagmar Bramböck, 

des Richters des Landesgerichtes für ZRS Wien, Mag. Ger

hard Rauhofer und des Rechtsmittelsenates 43 des Landes

gerichtes für ZRS Wien die Durchschnittsbedarfssätze an die 

Ergebnisse der Kinderkostenanalyse 2021 (und zwar: Tabelle 12 

für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:817f83a8-89a2-49bf-a927-a738d7a8900d/Kinderkostenanalyse2021_Endbericht_Kurzversion.pdf
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zwei Kindern) wie folgt anzupassen, wobei hervorgehoben 

wird, dass es sich um eine reine Empfehlung handelt, die 

unvorgreiflich der unabhängigen Rechtsprechung ausgespro

chen wird: 

Altersgruppe ab dem 1.1.2022 

0 - 5 Jahre € 290,--

6 - 9 ,Jahre € 370 1 -··· 

10 -· 14 Jahre € 4�0,---

15 -· 19 Jahre € 570,--

20 ,Jah1:e oder älter € 650,--

Die nächste Bekanntgabe erfolgt nach Vorliegen der 

entf."prechenden Indexzahlen im Sorruner 2022. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Dr. Brigitte Wagner) 
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Redaktioneller Hinweis: Im obigen Text wurden jene Passagen hervorgehoben, die für den Autor von www.alimente.wien 

wesentlich erscheinen. Zusätzlich wurden Links eingefügt um Ihnen das Studium zu erleichtern. Bitte beachten Sie die 

Nutzungsbedingungen und den Haftungsausschluss von www.alimente.wien. 
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